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Leiter Beratungsstelle        

14.07.2008

Umfang der Vorläufigkeit der Steuerbescheide im Zusammenhang mit den Verfahren zur 
Entfernungspauschale

Sehr geehrte Beratungsstellenleiterin,
sehr geehrter Beratungsstellenleiter,

im Zusammenhang mit der Nichtanerkennung der Entfernungspauschale für die ersten 20 km ist die Frage  
aufgetreten, ob bei Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrages vorsorglich Einspruch einzulegen ist, wenn 
neben den Fahrtkosten weitere Werbungskosten beantragt  wurden, welche sich bei Berücksichtigung der  
gekürzten Entfernungspauschale steuerlich nicht auswirken. 
Sollte durch eine positive BverfG-Entscheidung der Abzug der Fahrtkosten rückwirkend zu gewähren sein,  
könnte das Finanzamt in dem Änderungsbescheid den Abzug weiterer Werbungskosten prüfen und ggf. auch 
ablehnen.
Das BMF hat  nach Abstimmung mit  den Ländern nunmehr  in  seiner  Antwort  auf  eine Anfrage des NVL 
klargestellt,  dass in  diesem Fall  ein  Einspruch gegen den Änderungsbescheid zulässig  und eine weitere 
Steuerherabsetzung nicht durch § 351 Abs. 1 AO verwehrt ist. Die Anfrage und die Antwort des BMF sind als  
Kopien beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Graeber
Geschäftsführer

Anlagen
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